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I PKÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LAN DWIKTSCHAFTSKAM M ERN 

ÖSTERREICHS 
A.Z. : S-586/N 

ABSCHRIFT 1 glbN-Z53/t1t 

Zum Schreiben vom 28. Apr il 1986 
Zur Zahl 35.401./8-2/86 

An das 
Bundesminister ium für 
sozial� Ver waltung 

Stubenr ing 1 
1010 l--H en 

........... �?r ..... .' -GCI ·�.·.:fk 
;;';n: 11. JULI 1986 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Auslän­
der beschäftigungsgesetz geändert wir d 

Die Präsidentenkonferenz der Landwir tschaftskammer n öster ­

r eichs beehr t sich, dem Bundesminister ium für soziale Ver­

waltung zum vor liegenden Entwur f eines Bundesgesetzes, 

mit dem das Ausländerbeschäftigungsgesetz geänder t wir d, 

folgende Stellungnahme zu über mitteln: 

Allgemein kann zur Vor lage festgestellt wer den, daß sie 

begr üßenswer te Neuer ungen enhält, etwa hinsichtlich der 

Unterscheidung zwischen Ausländer n, die neu auf dem Ar beits­

markt auftr eten und nur kur ze Zeit beschäftigt sind, und 

solchen, die bereits in die öster reichische Gesellschaft 

integr ier t sind. Außer Diskussion steht die Notwendigkeit 

der Kontr olle de-:. Zuzuges von Ausländern, damit t-Jir tschaft­

liehe, soziale und allgemein gesellschaftliche Nachteile 

für öster r eich ver mieden wer den. ZI.lsätzliche administrative 

Belastuhgen sollten jedoch vermieden wer den. Das gilt etwa 

für die Neufassung der Regelung über den Befr eiungsschein, 

insbesonder e im Hinblick auf die er weiter te Meldepflicht, 

gemäß § 26. DDr t .... JEn·den umf angrei ehe t1el depf lichten dem 

.... A-r-be-.i..t.g.eb.er au f el'l eg t • 
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Neben der Ausrlahme von Fer i alpr ak t i kan ten soll ten wei ter e 

Gruppen von der gesetzlichen Regelung ausgenommen werden: 

Au-pairkräf te, ausländische Künstler und Personen im Zuge 

eines Studienaustausches. 

Zu einzelnen Bestimmungen nimmt die Präsidentenkonf erenz 

folgendermaßen Stellung: 

Zu Z. 4 (� 4 Abs.5): 

Der vorgesehene Nachsatz zur zitiel-ten Bestimmung stellt 

eine wesentliche Erschwernis dar und wird von der Präsiden­

tenkonf erenz grundsätzlich abgelehnt. Der Nachsatz bedeutet 

eine Einschränkung des Charakters und der Funktion der 

Kontingente, da trotz Bestehens eines Kontingentes die Vor­

aussetzungen nach Abs. 1 und die Anhörung der kollektiv­

vertragsf ähigen 8erufsvereinigungen notwendig sind, damit 

eine Beschäf tigungsbewilligung erteilt wird. § 4 Abs. 5 

sollte daher nicht geändert werden. 

Zu Z. 8 (§ 11 Abs. 3 ): 

Die vorgesehene Erleichterung wird grundsätzlich begrüßt. 

Die Bestimmung stellt jedoch auf eine Anwerbung im Ausland 

ab. Bei den betrof f enen Saisonarbeitskräf ten erfolgt jedoch 

eine AnwerblJng im Ausland nicht mehr . . • . .  systematische 

Neuordnung sollte geprüf t  werden. 

Zu Z. 10 (§ 15): 

Die länger in österreich beschäf tigten Ausländer hatten 

bisher bereits eine BesseTstellung, die nunmehr ausgebaut 

wird. Diese Tendenz wird grundsätzlich bef ürwortet. Es 

stellt sich jedoch die Frage nach einer Senkung des Zeit­

raumes von 8 Jahren, um der Zielsetzung gerecht zu werden. 

Bereits bei den Verhandlungen zum Ausländerbeschäf tigungs­

gesetz 1975 wurde über 5 Jahre gesprochen. 
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Bei den ausländischen Arbeitnehmern der zweiten Generation 

wird zwar eine Gleichstellung mit Inländern als Ziel ange­

geben, d � e Realisierung ist jedoch nicht befriedigend, 

da bei d�\' zwei ten Generation überwiegend ein Verbleib 

im Inland anzunehmen ist, wird man - trotz Widerständen 

von Arbei tnehmersei te - übe'l"" ei ne ",.,Iei tergehende Anglei chung 

an Inländer ni .::ht hi nl/oJegkommen. 

Zu Abs. 4 dieser Be<.:.timmungen stellt die Pr äsidentenkonfe­

fenz fest, daß die Anhebung der Dauer eines Befreiungs­

scheines von 2 auf 3 Jahre positiv zu werten ist. Eine noch 

großzügigere Vorgangsweise sollte geprüft werden. 

Zu ..,. .... . 20 (§ 26 Abs. 2) : 

Die letzte Novelle zum Arbeitslosen-Versicherungsgesetz 

<.:.pr i cht das Problem des Austausches. von Daten mi t den So­

zialversicherungsträgern an. Da der Arbeitgeber so wie 

die Anmeldung auch eine Abmeldung bei der Gebietskranken­

kasse vorzunehmen hat, sollte der Informationsaustausch 

im internen Weg erfolgen. Dadurch kannte eine Belastung 

der Arbeitgeber vermieden werden. 

Abs.3 erscheint zu weitgehend und veranlaßt zur Feststel­

lung, daß der Arbeit geber der bereits durch zahlreiche 

administ'rative Lasten in diversen Ge<.:.etzen belastet ist, 

nicht noch zusätzlich durch Meldungen an das Arbeitsamt, 

den zuständigen kollektivvertragsfähigen Berufsvereinigungen 

der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer und den Betriebsrat 

oder der Personalvertretung belastet werden sollte. Zu­

sätzlich wird durch § 27 (Z. 22) sichergestellt, daß der 

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 

die erforderlichen Daten den Behörden der Arbeitsmarktver­

wal tung zu· ·
übermi t teln

-
hat.- Ei ne-Ve-rei nf achung 'Jnd En tla­

stung der Arbeitgeber erschein t durchaus gerechtfertigt. 
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Zu Z. 23 �§ 28): 

Während in den erläuternden Bemerkungen von einer Verdoppe­

lung der Strafsätze (auf Grund der Inflation, die derzeit 

sehr bescheiden ist) die Rede ist, werden Untergrenzen im 

§ 28 Abs. 1 und 2 auf das Vierfache angehoben. In den letzten 

11 Jahren seit Inkrafttreten des Ausländerbeschäftigungsge­

setzes 1975 ist j ed.)ch kei ne Gelden tr.. -Jer tung in vi erf achem 

AU'::;maf;:, erfolgt. Di e Präsi den tenkonferenz spr i cht si eh daher 

dafür aus, die Strafsätze unverändert zu lassen. 

Zu Z. 24 (§ 29): 

Die Streichung der Wort� "für die Dauer der Beschäftigung" 

erschei n t übel-aus problemat i sch. Dami t vJi rd ei r,e völl i ge 

arbeitsrechtliche Gleichstellung der verbotenen Beschäfti­

gung eines Ausländers mit einer unerlaubten Beschäftigung 

erreicht. Diese Regelung ist nicht gerechtfertigt, die 

Präsidentenkonferenz spricht sich gegen diese Regelung 

aus. 

Zu A'r t. 2: 

Die nun vorgeschlagenen Regelungen reichen nicht aus, um 

der Zielsetzung der Integration der jugendlichen Ausländer 

gerecht zu werden. Besonders jene Jugendliche, deren Vater 

oder Mutter die asterreichische StaatsbürgerSChaft besitzen, 

sollten sofort einen Befreiungsschein erhalten können. 

Es ist nicht sehr sinnvoll, in diesen Fällen zuerst die 

Teilnahme an einer außerschulischen berufsvorbereitenden 

Maßnahme zu verlangen. 
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Zusätzlich zu den vor geschlagenen Änderungen spricht sich 

die Präsidentenkonferenz far eine Novellierung der Frist in 

i 3 Abs. 5 aus. Bei Volontären ist derzeit eine Hachstfrist 

von 3 Monaten bei der Befreiung vom Erfordernis der Be­

schäftigungsbewilligung vorgesehen. Diese Zeit sollte auf 

6 Monate verlängert werden. 

Wunschgemäß werden 25 Abschriften dieser Stellungnahme 

des Präsidiums des Nationalrates abermittelt. 

Der Pr .3si den t : 

:-< .• �' 

: •• •• 4 , 

Der Generalsekretär: 

f' ;'.' � . � 

�" ,- �� ,d' , 

18/SN-253/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 5 von 5

www.parlament.gv.at




